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Alles klar? Herkunft und Berechtigung 
von Steuertransparenz

Der Steuerpflichtige sieht sich neuen An-
forderungen des europäischen wie nationa-
len Gesetzgebers ausgesetzt, umfangreiche 
Pflichten zur Erzielung von sogenannter 
Steuertransparenz zu erfüllen. Dies trifft 
insbesondere auf Kreditinstitute zu, die eine 
Fülle neuer Verpflichtungen zu bewältigen 
haben. Diese reichen vom  automatisierten 
Informationsaustausch (FATCA und Com-
mon Reporting Standard), den neuen An-
forderungen für ein umfassendes Konzern-
reporting – bekannt unter dem Namen 
Country-by-Country-Reporting (CbCR) –, 
der Abschaffung des steuerlichen Bank-
geheimnisses, der Mit teilungspflicht über 
Beziehungen inländischer Steuerpflichtiger 
zu Drittstaaten gesellschaften oder dem 
Vorschlag der EU-Kommission für Transpa-
renzvorschriften für Intermediäre im Be-
reich der Steuer planung. Die Gesetze und 
der Richtlinienvorschlag sind Teil der welt-
weiten Initiativen nach der Finanz- und 
Staatsschuldenkrise, missbräuchlicher Steu-
ergestaltung und Steuerflucht entgegen-
zuwirken sowie den Staaten nachhaltige 
Steuereinnahmen zu gewährleisten. Dieser 
Artikel beleuchtet Herkunft und rechtliche 
Rahmenbedingungen der Steuertranspa-
renz, um darauf aufbauend die entspre-
chende Gesetzgebung sowie Vorschläge der 
EU-Kommission zu bewerten. 

Steuertransparenz und Steuergeheimnis 

Der Gedanke der Transparenz gegenüber 
Steuerbehörden ist nichts Neues, sondern 
Grundprinzip der steuerlichen Veran-
lagung. Dem Steuerpflichtigen obliegt von 
jeher gegenüber Finanzbehörden eine um-
fassende Offenbarungs- und Mitwirkungs-

pflicht. Die privaten wie beruflichen oder 
geschäftlichen Verhältnisse, die für die 
 Besteuerung von Belang sind, sind den 
Steuerbehörden vollständig zu offenbaren. 
Der „gläserne“ Steuerbürger besteht damit 
 gegenüber dem Fiskus bereits. Das Steuer-
gesetz geht dabei jedoch von der Selbstde-

klaration durch den Steuerpflichtigen aus, 
verbunden mit einzelnen gesetzlichen Ve-
rifikationsmöglichkeiten durch den Fiskus. 
Gegenstück zu dieser Transparenz ist das 
gesetzlich verankerte Steuergeheimnis. Es 
schützt den Steuerpflichtigen davor, dass 
Amtsträger die steuerlichen Verhältnisse 
oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, 
die im Rahmen des Steuerverfahrens be-
kannt wurden, unerlaubt offenbaren. Die 
Verletzung des Steuergeheimnisses stellt 
eine Straftat dar. Damit wird der verfas-
sungsrechtlich gebotene Schutz des Steu-
erpflichtigen vor einer Zweckentfremdung 
der durch die Behörden erhobenen Daten 
gewährleistet und der verfassungsrechtli-
che Anspruch des Bürgers auf informatio-
nelle Selbstbestimmung gesichert.

Automatischer Informationsaustausch 

Neu an den in aktuellen Gesetzgebungs-
vorhaben verfolgten Vorstellungen von 
Transparenz ist nun, dass nicht nur diejeni-
gen Informationen offenbart werden sol-
len, die für die unmittelbare Besteuerung 
tatsächlich relevant sind. Vielmehr sollen 
auch solche Informationen erhoben und 
verarbeitet werden, deren Kenntnis allen-
falls als dienlich für die Einschätzung der 
Vermögenslage bezeichnet werden können, 
für die laufende Besteuerung aber nicht 
notwendigerweise einen Beitrag leisten. So 
wird im sogenannten Common  Reporting 
Standard, dem internationalen Informati-
onsaustausch über Finanzkonten von Steu-
erausländern, verlangt, dass den Finanzbe-
hörden der Kontostand des Jahresendes 
mitgeteilt wird. Dieses Datum bietet sich 
allenfalls für Zwecke einer weltweit äu-
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Den politisch Verantwortlichen geht die 
Steuertransparenz nicht weit genug. Ent-
sprechend viele Gesetzesinitiativen sind auf 
den Weg gebracht worden. Der Autor be-
wertet im Folgenden den automatisierten 
Informationsaustausch über FATCA und den 
Common  Reporting Standard, die Anforde-
rungen an Konzerne durch das Country-by-
Country-Reporting, die Mitteilungspflicht 
über Beziehungen inländischer Steuer-
pflichtiger zu Drittstaatengesellschaften 
und den Vorschlag für Transparenzvor-
schriften für Intermediäre in Bereich der 
Steuerplanung. Neu an den Gesetzgebungs-
vorhaben sei, dass nicht nur Informationen 
erhoben werden, die für die unmittelbare 
Besteuerung relevant sind, sondern darüber 
hinaus auch solche, die zur Einschätzung 
der Vermögenslage dienen. Die geschützte 
Offenbarungspflicht wandelt sich so zu ei-
ner Publizitätspflicht. Für die Banken sieht 
der Autor weniger den Wegfall des Bankge-
heimnisses als vielmehr den Mehraufwand 
als Belastung. Da rüber hinaus seien Wett-
bewerbsverzerrungen zu befürchten, wenn 
die Vorschriften nicht in allen EU-Staaten 
gleichermaßen angewendet werden. (Red.) 
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ßerst seltenen Vermögenssteuer an, nicht 
aber für die Meldung von Zinserträgen. 

Ein weiteres Beispiel hierfür ist das Coun-
try-by-Country-Reporting, das erstmals für 
das Wirtschaftsjahr 2016 bis zum Ende des 
Jahres 2017 anzuwenden ist und einer all-
gemeinen Risikoabschätzung für die Steu-
erverwaltung über die Verrechnungspreis-
gestaltung internationaler Unternehmen 
dient. Mit dem CbCR müssen Unterneh-
men für jedes Steuergebiet, in denen die 
Unternehmensgruppe tätig ist, aggregierte 
Informationen zur Einkünfteverteilung, zu 
Vorsteuergewinn, zu Ertragsteuern, zur 
Zahl der Beschäftigten, zum ausgewiese-
nen Kapital, zu einbehaltenen Gewinnen 
und zu materiellen Vermögenswerten aus-
weisen. Damit ermöglicht das CbCR den 
Steuerbehörden eine breite Einsicht, in 
welchen Ländern die Wertschöpfung statt-
findet und in welchen Ländern Steuern ge-
schuldet werden. Da aber das interna-
tionale Steuerrecht mitnichten von dem 
einfachen Grundsatz beherrscht wird, dass 
dort, wo Angestellte beschäftigt sind, oder 
„die Wertschöpfung stattfindet“, Steuern 
zu entrichten wären, ist fraglich, ob damit 
tatsächlich einen Beitrag zur Lösung eines 
Besteuerungsfalles geleistet wird. Mög-
licherweise wird mit dem CbCR ein eigenes 
interpretationsbedürftiges Zahlenwerk ge-
schaffen, dessen Aussagekraft begrenzt 
sein könnte beziehungsweise mehr Fragen 
aufwirft, als es beantwortet.

Streit über Transparenz gegenüber  
der Öffentlichkeit

Neu an dieser Art der Transparenz ist zu-
dem, dass so die Offenbarung des Steuer-
pflichtigen gegenüber den Behörden auf 
die Allgemeinheit ausgeweitet wird. Die 
durch das Steuergeheimnis geschützte Of-
fenbarungspflicht wandelt sich so zu einer 
allgemeinen Publizitätspflicht. Es ist klar, 
dass dies die Bedeutung einer Informa-
tionspflicht grundlegend verändert und ei-
ner besonderen Rechtfertigung bedarf. 
Beispiel hierfür ist der Streit über die 
 Adressaten des CbCR nach den Richtlinien 
der Europäischen Union. 

Die EU-Kommission hat im April 2016 
 einen Vorschlag zur Änderung der Rech-
nungslegungsrichtlinie vorgestellt. Der 
Vorschlag sieht in Ergänzung zum Infor-
mationsaustausch zwischen den Finanz-
verwaltungen der Mitgliedsstaaten vor, 
dass das CbCR in Form einer öffentlichen 

Berichterstattung für bestimmte multina-
tionale Unternehmen gilt. Mit den Infor-
mationen soll eine „fundierte Analyse“ der 
Öffentlichkeit möglich sein und die Bürger 
in die Lage versetzt werden, das Steuerver-
halten von Konzernen nachzuvollziehen. 
Damit versucht der Gesetzgeber, den öf-
fentlichen Druck auf Unternehmen zu er-
höhen, ihren Beitrag für das Gemeinwesen 
in Form eines „fairen“ Anteils der Steuer-
zahlung zu leisten. Jedoch obliegt nicht 
der Öffentlichkeit die Aufgabe, die Steuer-
erhebung zu kontrollieren, sondern den 
Steuerverwaltungen der Mitgliedsstaaten 
mit ihren hoheitlichen Befugnissen. Bun-
desfinanzminister Wolfgang Schäuble hat 
im Namen der Bundesregierung die Ver-
öffentlichung der CbCR-Daten zusammen 
mit anderen Mitgliedsstaaten der EU bis-
lang abgelehnt.

Bei den Kreditinstituten wurde dagegen 
bereits eine öffentliche Publizitätspflicht 
zum CbCR frühestens für Geschäftsjahre 
ab dem Jahr 2013 verwirklicht. Die soge-
nannten CRR-Institute müssen auf konso-
lidierter Basis in ihrem Jahresabschluss An-
gaben machen, die nach Mitgliedsstaaten 
der EU und nach Drittstaaten, in denen sie 
über Niederlassungen verfügen, aufge-
schlüsselt sind. Diese Angaben umfassen 
die diversen Niederlassungen, den Umsatz, 
die Anzahl der Angestellten, den Gewinn 
oder Verlust vor Steuern, die Steuern auf 
Gewinn oder Verlust sowie erhaltene öf-
fentliche Beihilfen. Fest steht, dass die 
 Berichterstattung nach dem Kreditwesen-
gesetz nicht deckungsgleich mit der Ab-
gabenordnung ist; Kreditinstitute müssen 
damit für einen identischen Gesetzeszweck 
nach zwei unterschiedlichen Regelwerken, 
die sich im Detail unterscheiden, Meldun-
gen erstatten: zum einen ausschließlich 
für die Finanzverwaltung nach der Ab-
gabenordnung, zum anderen für den Jah-
resabschluss nach dem Kreditwesengesetz.

Wo Transparenz herrschen soll, sind Ge-
heimnisse nicht förderlich. Mit dem 
Steuer umgehungsbekämpfungsgesetz ist 
die Abschaffung des Bankkundengeheim-
nisses im Hinblick auf das Verhältnis von 
Bankkunden und Finanzamt nach § 30a 
Abgabenordnung (AO) durch den Bundes-
gesetzgeber beschlossen worden. Bisher 
begrenzte § 30a AO die Ermittlungsbefug-
nis der Finanzbehörden, indem die Befug-
nis der Außenprüfung bei dem Kreditinsti-
tut eingeschränkt wurde. Die Vorschrift 
normierte allerdings niemals ein Bank-

geheimnis in dem Sinne, dass Auskunfts-
ersuchen der Finanzbehörde zurückgewie-
sen werden konnten und Mitarbeiter ein 
Auskunftsverweigerungsrecht zugestanden 
worden wäre. Nur Rasterfahndung und 
 Ermittlungen „ins Blaue hinein“ wurden 
unterbunden. Vielmehr besaß der Paragraf 
einen Appellcharakter, dass Finanzbe-
hörden bei Ermittlungsmaßnahmen die 
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und 
Zumutbarkeit einzuhalten haben, indem 
auf das Vertrauensverhältnis zwischen 
Bank und Kunden besonders Rücksicht ge-
nommen werden sollte. 

Ende des steuerlichen 
Bankkundengeheimnisses

Mit der Abschaffung der Norm verfolgt 
der Gesetzgeber das Ziel, Transparenz über 
Anlagen außerhalb der EU herzustellen. 
Jedoch betrifft die Abschaffung des § 30a 
AO Konten und Depots bei inländischen 
Banken, die bisher eigentlich nicht als Mit-
tel zur Steuerumgehung mit Auslandsbe-
zug bekannt waren. Zudem dürften sich 
die Auswirkungen für die Bankpraxis im 
Rahmen halten. Da bislang schon der An-
fangsverdacht einer Steuerstraftat für das 
Schreiben von Kontrollmitteilungen bei 
 einer Außenprüfung ausreichend war, 
stellte der Paragraf bislang kein Hindernis 
für wirksame Ermittlungen der Finanzbe-
hörden dar. Gesetzeszweck der Aufhebung 
des § 30a AO ist es, bei hinreichendem 
 Anlass Sammelauskunftsersuche an inlän-
dische Kreditinstitute richten zu können, 
um Informationen über deren Kunden und 
deren Geschäftsbeziehungen zu Dritten zu 
erlangen. § 30a AO ist ab dem 25. Juni 
2017 auch auf Sachverhalte, die vor die-
sem Zeitpunkt verwirklicht worden sind, 
nicht mehr anzuwenden.

Durch das Steuerumgehungsbekämpfungs-
gesetz wurde zudem neu eingeführt, dass 
sogenannte mitteilungspflichtige Stellen 
eine Anzeigepflicht an das Finanzamt er-
füllen müssen, wenn sie inländischen 
Steuerpflichtigen Beziehungen zu Dritt-
staaten-Gesellschaften hergestellt oder 
vermittelt haben. Als mitteilungspflichtige 
Stellen sind durch den Verweis auf das 
Geldwäschegesetz Kreditinstitute, Finanz-
dienstleistungsunternehmen, Finanzunter-
nehmen, aber auch inländische Zweignie-
derlassungen ausländischer Kreditinstitute 
anzusehen. Das Gesetz definiert eine Dritt-
staat-Gesellschaft als eine Personengesell-
schaft, Körperschaft, Personenvereinigung 
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oder Vermögensmasse mit Sitz oder Ge-
schäftsleitung in Staaten oder Territorien, 
die nicht Mitglieder der EU oder der Euro-
päischen Freihandels assoziation sind. Es ist 
allerdings nicht jede vermittelte Beziehung 
zu melden, sondern nur dann, wenn un-
mittelbar oder mittelbar ein beherrschen-
der oder bestimmender Einfluss auf die 
gesellschaftsrechtlichen, finanziellen oder 
geschäftlichen Angelegenheiten einer 
Drittstaat-Gesellschaft ausgeübt werden 
kann oder der inländische Steuerpflichtige 
eine unmittelbare Beteiligung von insge-
samt mindestens 30 Prozent am Kapital 
oder am Vermögen der Drittstaat-Gesell-
schaft erlangt; anderweitige Erwerbe hin-
sichtlich der gleichen Drittstaat-Gesell-
schaft sind miteinzubeziehen, soweit sie 
der mitteilungspflichtigen Stelle bekannt 
sind oder bekannt sein mussten. 

Problematisch für den Rechtsanwender an 
diesem Gesetz ist, dass so gut wie alle 
 entscheidenden Rechtsbegriffe von „Bezie-
hung herstellen“ über „vermitteln“ bis zum 
„beherrschenden Einfluss“ nicht gesetzlich 
definiert sind, sondern der Auslegung be-
dürftig sind. Die Finanzverwaltung wird 
hier mit einem baldigen Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen wohl 
Klarheit schaffen, dies allerdings mit dem 
rechtsstaatlichen Manko behaftet, wonach 
es eigentlich der Gesetzgeber ist, der die 
wesentlichen Entscheidungen des Rege-
lungsbereichs zu treffen hätte. Dies gilt 
umso mehr, als einschneidende Sanktionen 
festgelegt wurden. Ein Verstoß kann mit 
einer Geldbuße von bis zu 50 000 Euro ge-
ahndet werden.

Die betroffenen Kreditinstitute können der 
Mitteilungspflicht entgehen, wenn sie 
schlicht die Vermittlung zu den Drittstaa-
ten-Gesellschaften einstellen. Ob dieser Ef-
fekt tatsächlich einen Beitrag zur Bekämp-
fung von Steuerumgehung und -betrug 
darstellt, muss bezweifelt werden. Es ist zu 
vermuten, dass bei kriminellen Strukturen 
ein inländischer Anknüpfungspunkt wie 
das Führen eines deutschen Kontos gerade 
vermieden wird. Darüber hinaus ist der Ge-
neralverdacht problematisch, dem die aus-
ländischen Gesellschaften außerhalb von 
EU und EFTA als Steuerumgehungsvehikel 
ausgesetzt werden. Eine Stigmatisierung 
dieser Gesellschaften angesichts wirt-
schaftlicher Internationalisierung als auch 
der vermehrten persönlichen Lebensbezie-
hungen von Steuerinländern ins Ausland 
erscheint nicht sachgerecht.

Mit dem Steuerumgehungsbekämpfungs-
gesetz geht zudem eine Ausweitung der 
Identifizierungspflichten bei der Legitima-
tionsprüfung von Konten einher. Die Iden-
tifizierung erstreckt sich nun nicht nur auf 
den Kontoinhaber und die Verfügungsbe-
rechtigten, sondern auch auf jeden wirt-
schaftlich Berechtigten, für den dann auch 
die Steuer-Identifikationsnummer erhoben 
werden soll. Auch für Bestandskunden sind 
sämtliche Steuer-Identifikationsnummern 
bis zum Ende des Jahres 2019 nach zu er-
heben. Die Kreditwirtschaft geht von einer 
Gesamtzahl von 400 Millionen betroffenen 
Konten aus. Dabei übersteigt das Gesetz 
die Anforderungen der zugrunde liegen-
den vierten Geldwäscherichtlinie, wonach 
die Erhebung der Steuer-ID und der An-
schrift eines wirtschaftlich Berechtigten 
nicht erforderlich ist. Das Gesetz zieht er-
heblichen Umsetzungsaufwand auf sich. 
Durch den weiten Kontenbegriff sind 
grundsätzlich auch Kreditkonten von der 
Erweiterung der  Legitimation erfasst, ob-
wohl eine Steuerumgehung mit diesen In-
strumenten nicht denkbar ist.

Vorschlag der EU-Kommission

Der Vorschlag für eine Richtlinie des Rates 
zu Steuertransparenzvorschriften umfasst 
eine Meldepflicht von sogenannten Inter-
mediären für von ihnen konzipierte oder 
vertriebene grenzüberschreitende Steuer-
planungsmodelle. Der Vorschlag ist in Ge-
stalt einer Änderung der Richtlinie über die 
Verwaltungszusammenarbeit im Juni 2017 
vorgelegt worden. Die neue Meldepflicht 
soll ab dem 1. Januar 2019 in Kraft treten. 
Die EU-Mitgliedsstaaten wären ab dann 
verpflichtet, alle drei Monate Informatio-
nen auszutauschen. Zu den Intermediären 
zählen neben Rechtsanwälten, Wirtschafts-
prüfern, Steuerberatern auch Finanzberater 
und Kreditinstitute. Der Vorschlag bezieht 
sich auf alle Arten von direkten Steuern 
(zum Beispiel Einkommens-, Unterneh-
mens-, Kapitalertrags-, und Erbschaftsteu-
ern). Meldepflichtig sollen die grenz-
überschreitenden Steuerplanungsmodelle 
dann sein, wenn sie eines der in der Richt-
linie definierten Kennzeichen aufweisen. 
Sie werden in einem Anhang der Richtlinie 
eigens definiert. Danach sind nach Dar-
stellung der EU-Kommission unter ande-
rem Modelle inbegriffen, die

– eine grenzüberschreitende Zahlung an 
einen Empfänger in einem nicht besteu-
ernden Drittland beinhalten;

– ein Steuergebiet mit unzureichenden 
oder unzureichend durchgesetzten Geld-
wäschevorschriften umfassen;

– konzipiert wurden, um zu vermeiden, 
dass Einkünfte gemäß den EU-Transpa-
renzvorschriften gemeldet werden müssen;

– die EU-Informationsaustauschpflicht für 
Steuervorbescheide umgehen;

– einen direkten Zusammenhang zwischen 
dem vom Intermediär in Rechnung gestell-
ten Entgelt und der mit der Steuervermei-
dung verbundenen Steuerersparnis des 
Steuerpflichtigen aufweisen;

– dafür sorgen, dass dieselben Vermögens-
werte in mehr als einem Land abgeschrie-
ben werden können;

– Steuerermäßigungen für dasselbe Ein-
kommen in mehr als einem Steuergebiet 
ermöglichen;

– die internationale oder EU-Verrech-
nungspreisleitlinien nicht einhalten.

Die Meldung an die Steuerbehörden muss 
innerhalb von fünf Tagen nach der Weiter-
gabe des Modells an die Kunden erfolgen. 
Meldepflichtig ist der Intermediär. Sofern 
er wegen eines besonderen nationalen Be-
rufsgeheimnisses an der Meldung gehin-
dert ist, geht die Meldepflicht auf den 
Kunden über. Der Intermediär muss den 
Kunden dann über diese neue Verpflich-
tung unterrichten. Die Mitgliedsstaaten 
sollen die erhaltenen Angaben über eine 
zentrale Datenbank austauschen. Sie sollen 
hierdurch vor Risiken im Bereich der Steu-
ervermeidung gewarnt und frühzeitig in 
die Lage versetzt werden, Maßnahmen zur 
Unterbindung der Steuervermeidung zu 
ergreifen. Die zur Um setzung berufenen 
Mitgliedsstaaten sollen selbstständig 
Sanktionen bei Verletzung der Melde-
pflicht erlassen, die effektiv, angemessen 
und abschreckend sind. 

Der Vorschlag hat unmittelbare Bedeutung 
für die Tätigkeit der Beratung auch von 
Kreditinstituten an ihre Kunden. Er wird 
weitere Haftungsrisiken bei grenzüber-
schreitenden Beratungen eröffnen. Zudem 
erfordert die Kenntnis der genannten 
Kennzeichen von Steuerplanungsmodellen 
eine ständige Fortbildung über das inter-
nationale Steuerrecht, Abschreibungsrege-
lungen, Geldwäschevorschriften et cetera. 
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Es ist fraglich, inwieweit dies von Beratern 
tatsächlich geleistet werden kann und ob 
das rechtsstaatliche Bestimmtheitsgebot in 
Bezug auf den sehr weiten Tatbestand der 
grenzüberschreitenden Gestaltungen ein-
gehalten worden ist. 

Die Anzeigepflicht von grenzüberschrei-
tenden Steuergestaltungen eröffnet der 
Finanzverwaltung einen zeitlichen Vorteil 
bei der Erfassung von unerwünschten Ge-
staltungen und kann ein frühzeitiges Ge-
gensteuern des Gesetzgebers ermöglichen 
und so das Steuersubstrat schützen. Auch 
wenn die EU-Kommission die verpflichten-
de Offenlegung für „aggressive Steuerpla-
nungsmodelle“ intendiert, die für Steuer-
missbrauch genutzt werden, ist doch zu 
bemerken, dass die Anzeigepflicht sich aus 
rechtsstaatlichen Gründen nur auf solche 
Modelle beziehen kann, die als legale 
Steuervermeidung zu bewerten sind. Eine 
Anzeigepflicht von Haupttat, Anstiftung 
oder Beihilfe zur Steuerhinterziehung wäre 
nicht mit den Rechtsordnungen der EU-
Mitgliedsstaaten vereinbar, die besagen, 
dass sich niemand selbst anzeigen muss. 
Der erzwingbare Anwendungsbereich der 
Meldepflicht ist daher auf rechtskonforme 
Steuervermeidungsstrategien beschränkt. 

Tatsächlich besonders schädliche Steuer-
modelle sind aber regelmäßig rechtswidrig 
und bei entsprechendem Vorsatz als straf-
bare Steuerhinterziehung zu bewerten. 
Eine Geldbuße für den Steuerhinterzieher 
aufgrund der Verletzung der Anzeigepflicht 
dürfte nicht zusätzlich zur Strafe wegen 
Steuerhinterziehung verhängt werden. 

Die sehr weit gefassten Merkmale, die 
grenzüberschreitende Zahlungen anzeige-
pflichtig machen, werden ein großes Haf-
tungsrisiko für den Intermediär eröffnen. 
So muss er etwa Kenntnis über Steuerge-
biete mit „unzureichend durchgesetzten 
Geldwäschevorschriften“ haben oder gar 
die Einhaltung von EU-Verrechnungspreis-
leitlinien als Maßstab der Anzeige einbe-
ziehen. Diese komplexen Sachverhalte und 
auslegungsbedürftige Rechtsbegriffe eig-
nen sich nicht als Kennzeichen. 

Steuertransparenz  
als Grundrechtseingriff?

Zu fragen ist, ob die Herstellung von Steu-
ertransparenz, die sich als Verpflichtung in 
den oben gezeigten diversen Anzeigever-
pflichtungen ausprägt, verfassungsrecht-

lichen Beschränkungen unterliegt. Als be-
troffene Grundrechte sind die Berufs-
ausübungsfreiheit und auch das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung zu nen-
nen, wonach der Einzelne selbst über 
 Offenbarung und Verwendung seiner per-
sönlichen Daten zu entscheiden hat. Des 
Weiteren liegt eine Diskussion über die 
Grenzen der Indienstnahme von Privat-
personen durch den Staat nahe, weil hin-
terfragt werden muss, ob der Bürger als 
Gehilfe des Gesetzgebers herangezogen 
werden darf; ihm zumindest aber eine fi-
nanzielle Kompensation für den mit der 
Anzeige verbundenen Aufwand zustehen 
muss. Eine entsprechende Debatte wurde 
bereits 2007 bei dem damals gescheiterten 
Gesetzentwurf zur Anzeigepflicht von 
Steuergestaltungen geführt. Bei der 
Rechtfertigung der Grundrechtseingriffe 
ist zu prüfen, ob vernünftige Gründe des 
Allgemeinwohls für die Einführung der 
Anzeigepflicht bestehen und ob die Ver-
hältnismäßigkeit gewahrt ist. Isoliert für 
eine einzelne Informations- oder Anzeige-
pflicht lässt sich eine solche Rechtfer-
tigung eines Grundrechtseingriffs jeweils 
überzeugend führen. Eine andere Bewer-
tung könnte sich allerdings ergeben, wenn 
man die Gesamtschau der Verpflichtungen 
betrachtet. Durch die Kumulation der ein-
zelnen Pflichten muss die Frage nach der 
Verhältnismäßigkeit gestellt werden. 

Unverkennbar ist, dass insbesondere Kre-
ditinstitute stark belastet sind: Allein im 
Steuer- und Abgabenrecht sind hier neben 
den hier erläuterten Pflichten zu nennen: 
Administration der Abgeltungsteuer; Ein-
behalt der Kirchensteuer; Mitteilung der 
Freistellungsdaten; Administration der 
 Kapitalertragsteuer bei Investmentfonds; 
Legitimationsprüfung der Kunden; Aus-
kunftsersuchen von Finanzverwaltung  
und Steuerfahndung über Verhältnisse  
der Kunden, automatisierter Abruf von 
Konten informationen; Meldepflicht nach 
Tod eines Kunden; Prüfungsrechte der Fi-
nanzbehörden für Anrechnung oder Ver-
gütung von Körperschaftsteuer bezie-
hungsweise Anrechnung oder Erstattung 
von Kapitalertragsteuer; Datenzugriff der 
Finanzverwaltung sowie Haftung für Um-
satzsteuerschulden bei der Abtretung und 
Verpfändung von Forderungen.

Europarechtlich kann eine Anzeigepflicht 
insbesondere dann zweifelhaft sein, wenn 
diese insgesamt oder in einzelnen Fall-
gruppen gezielt auf grenzüberschreitende 

 Gestaltungen zugeschnitten ist. Die Grund-
freiheit des freien Kapital- und Zahlungs-
verkehrs erlaubt den Transfer von Geld und 
Wertpapieren nicht nur zwischen den 
 Mitgliedsstaaten, sondern auch zwischen 
Mitgliedsstaaten und Drittstaaten. Da 
 allerdings der Fiskus erhöhte Informa-
tionsdefizite bei der Veranlagung von Aus-
landsfällen ins Feld führen kann, dürften 
isolierte Anzeigepflichten für Auslands-
sachverhalte zu rechtfertigen sein. 

Kontrollmechanismen, Meldepflichten und 
Abfragemöglichkeiten vergrößern den 
Handlungsspielraum der Verwaltung und 
sind daher dort erwünscht. Angesichts zu-
nehmender Personalknappheit verfolgt die 
Finanzverwaltung einerseits das Ziel der 
Automatisierung, andererseits soll mittels 
auswertbarer Datenbanken eine Vergleich-
barkeit zwischen Steuerpflichtigen herge-
stellt werden und eine risikoadjustierte 
Prüfung zum Beispiel nach mathema -
tisch-statischen Methoden vorgenommen 
werden können. Die Instrumente hierzu 
werden sukzessive, vor allem zuerst in der 
 Betriebsprüfung Einzug halten. Die Zu-
lässigkeit solcher Verfahren wird von der 
Beurteilung der Finanzgerichtsbarkeit ab-
hängen. Noch stehen Urteile hierzu aus. 

Vertraulichkeit und Sicherheit von 
Daten

Die Vertraulichkeit und Sicherheit von Da-
ten im Steuerverfahren ist eine Thematik 
von zentraler Bedeutung, die im Zuge  
der zunehmenden Anzeigeverpflichtungen 
weiter wächst. Dies ergibt sich einerseits 
vor dem Hintergrund der Vielzahl der zur 
Meldung verpflichteten privaten Stellen 
wie der Kreditinstitute und dem damit ver-
bundenen Missbrauchsrisiko, andererseits 
durch den weltweiten Datenaustausch zwi-
schen den Staaten, die unterschiedliche 
Rechtsverständnisse und Schutzniveaus 
aufweisen. Die Thematik stellt sich etwa 
beim automatischen Informationsaustausch 
über Finanzkonten (Common Reporting 
Standard – CRS) oder über grenzüberschrei-
tende Steuervorbescheide zwischen den 
Mitgliedsstaaten der EU. Bei der Übermitt-
lung der Daten an die zuständige Stelle 
 eines anderen Staates muss sichergestellt 
sein, dass das notwendige Schutzniveau, 
wie es der CRS vorsieht, gewährleistet ist. 
Die sogenannte Mehrseitige Vereinbarung 
zum CRS enthält eine Datenschutzklausel, 
deren Einhaltung durch ein Gremium der 
OECD regelmäßig überprüft wird. Diese 
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Mehrseitige Vereinbarung enthält auch 
 Verwendungsbeschränkungen um sicher-
zustellen, dass die zuständige Behörde im 
anderen Vertragsstaat die übermittelten 
Informationen nicht für Zwecke verwen-
det, die gegen die deutsche öffentliche 
Ordnung verstoßen. So dürfen übermittel-
te Daten etwa nicht zur Verhängung oder 
Vollstreckung der Todesstrafe führen. 

Hinsichtlich des Austauschs über grenz-
überschreitende Vorbescheide werden die 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der 
Unternehmen zu schützen sein. Erfahrun-
gen mit der tatsächlichen Einhaltung des 
Datenschutzes im internationalen Kontext 
liegen noch nicht vor. Zweifel an der 
Machbarkeit des effektiven Datenschutzes 
dürften angesichts der zahlreichen Daten-
Leak-Affären der letzten Jahre, der techni-
schen Möglichkeiten sowie der begrenzten 
Ressourcen der Finanzverwaltung ange-
bracht sein.

Für die zur Weitergabe von Daten ver-
pflichteten Kreditinstitute ist jede Weiter-
gabe von Daten ein Eingriff in die Rechte 
der betroffenen Kunden, die nur durch die 
Anordnung einer innerstaatlichen Rechts-
quelle oder Einwilligung des Kunden zuläs-
sig ist. Eine darüber hinausgehende Mehr-
Meldung stellt einen Verstoß gegen das 
 zivilrechtliche Bankgeheimnis mit der 
möglichen Rechtsfolge von Schadensersatz 
dar, eine Mindermeldung wiederum kann 
zu Sanktionsmaßnahmen der Finanzver-
waltung führen. 

Das Sammeln von Informationen über die 
Verhältnisse des Steuerpflichtigen beim 
Fiskus kann die bisherige Arbeitsteilung 
zwischen ihm und der Finanzverwaltung 
auf den Kopf stellen. Ist es bislang Auf-
gabe des Steuerpflichtigen, die Zahlen für 
die Feststellung der Steuerbemessungs-
grundlage zu stellen, was das Finanzamt 
stichprobenartig kontrolliert, so könnte 
sich dies langfristig ändern. Weshalb sollte 
der Steuerpflichtige ein Zahlenwerk lie-
fern, das doch künftig schon vollständig 
bei der Finanzverwaltung vorhanden sein 
könnte? Denkbar wäre dann, dass der 
Staat etwa eine vorausgefüllte Steuerer-
klärung unterbreitet, die der Steuerpflich-
tige lediglich kontrolliert und Wahlrechte 
ausübt. Bislang fehlt es für ein solches 
 Zukunftsszenario neben der umfassenden 
Datenbasis auch noch an der zielgerichte-
ten Auswertbarkeit der Daten durch die 
Finanzbehörden. 

Die Steuertransparenz stellt sich als erfolg-
reiche Forderung dar, die durch zahlreiche 
weltweite, europäische und nationale Ge-
setzgebungsinitiativen verwirklicht wird. 
Ihre Anziehungskraft verdankt sie dem Ver-
sprechen nach einem höheren Steuerauf-
kommen durch die Verfolgung von Steuer-
hinterziehung und Steuergestaltung. Ihre 
Wirksamkeit muss mit den einzelnen Maß-
nahmen jedoch erst noch bewiesen wer-
den. Fest steht, dass die Steuertransparenz 
deutsche Kreditinstitute durch den auto-
matisierten Informationsaustausch in be-
sonderer Weise belastet. Die Abschaffung 
des steuerlichen Bankkundengeheimnisses 
nach § 30a AO ist steuerpolitisch zu bedau-
ern, dürfte aber nur geringe Auswirkung 
auf die Praxis der Kreditinstitute haben. Die 
Effekte des für Kreditinstitute gedoppelten 
CbCR nach Kreditwesengesetz und Ab-
gabenordnung, mit im Detail unterschied-
lichen Zahlenwerken, lassen eine Ver-
wendbarkeit für Steuerzwecke zweifelhaft 
 erscheinen. Die Anzeigepflicht der Kreditin-
stitute für Drittstaaten-Gesellschaften von 
Kunden ist nach dem Gesetzeswortlaut 
kaum umzusetzen und wegen des General-
verdachts gegenüber ausländischen Gesell-
schaften abzulehnen. Die Vorschläge der 
EU-Kommission für neue Steuertranspa-
renzvorschriften für Intermediäre sind we-
gen des Verstoßes gegen das Bestimmt-
heitsgebot dringend nachzubessern, sofern 
sie überhaupt praktikabel ausgestaltet 
werden können. 

Immenser Aufwand bei 
Implementierung

Für die Kreditinstitute bedeuten die neuen 
Regularien zur Steuertransparenz einen 
immensen Aufwand bei Implementierung 
und laufender Einrichtung. Sie sind auch 
regelmäßig mit Haftungsrisiken bei Nicht-
umsetzung oder einzelnen Verstößen ver-
bunden. Die Kumulation der verschiedenen 
Verpflichtungen mit kurzen Umsetzungs-
fristen stellt eine besondere Herausforde-
rung dar. 

Eine Begrenzung der Indienstnahmen der 
Kreditwirtschaft für Zwecke der Steuer-
transparenz durch die verfassungsrecht-
lichen Grundrechte scheint immer nahe-
liegender zu werden: Die Rechtfertigung 
der Pflichten dürfte zwar in Bezug auf die 
jeweils einzelne Vorschrift gelingen. Un-
verkennbar aber ist, dass in der Gesamt-
schau der Normen für die Kreditinstitute 
eine Belastung erreicht wird, die als kri-

tisch anzusehen ist und – insbesondere bei 
noch hinzukommenden neuen Anforde-
rungen – in eine Unverhältnismäßigkeit 
umschlagen kann. Der Gesetzgeber sollte 
hier Besonnenheit walten lassen. Abzuleh-
nen ist die Übererfüllung von europäischen 
Richtlinien zu Lasten der Wirtschaft, was 
zu Wettbewerbsverzerrungen und Friktio-
nen in der Einheitlichkeit des Rechts in 
den Mitgliedsstaaten führen kann. 

Im Streit, ob eine Steuertransparenz nur 
für den Fiskus oder auch für die Öffent-
lichkeit notwendig ist, ist dem ersten Kon-
zept der Vorzug zu geben. Nur so lassen 
sich grundlegende rechtsstaatliche Errun-
genschaften aufrechterhalten. Der Ver-
wirklichung von Datenschutz kommt bei 
der Steuertransparenz eine entscheidende 
Bedeutung für ihre Akzeptanz zu. Die Fi-
nanzverwaltung wird große Anstrengun-
gen vollbringen müssen, um stets auf der 
Höhe der Technik zu sein, aber auch die 
Schnittstellen zu den verpflichteten Pri-
vaten und den involvierten Staaten zu 
 sichern. Noch gänzlich ohne Praxistest ist 
die tatsächliche Auswertung der Daten 
durch die Verwaltung. Ein bloßes Sammeln 
von Daten ohne zielgerichtete Verwen-
dung würde ihre Berechtigung untermi-
nieren. Die effektive Nutzung der übermit-
telten Daten ist damit zentral.

Perspektivisch gesehen könnte eine ausge-
dehnte Steuertransparenz das System der 
jetzigen Veranlagung mit der Deklaration 
durch den Steuerpflichtigen und der Veri-
fikation durch die Verwaltung umkehren: 
Den auf Grundlage der gesammelten Da-
ten und durch den Fiskus erstellten Steu-
erbescheid würde der Bürger dann nur 
noch prüfen. Die Entscheidung, ob dies 
 angesichts der weitreichenden Konsequen-
zen gewollt und machbar ist, wäre einer 
ausgiebigen politischen Diskussion vorbe-
halten.

Die erläuterten gesetzlichen Maßnahmen 
und der EU-Vorschlag sind Teil einer 
 großen Menge an neuen Transparenzvor-
schriften für Steuerpflichtige. Die Mit-
glieds staaten der EU sehen sich als Vorrei-
ter im Kampf gegen Steuervermeidung 
und Steuerhinterziehung. Nationale wie 
der europäische Gesetzgeber wären gut 
beraten, Steuertransparenz nur insoweit 
voranzutreiben, als ihr Ausmaß streng auf 
das Notwendige fokussiert, die Wechsel-
wirkungen erprobt und die rechtsstaat-
lichen Grenzen beachtet werden.
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